
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/4/25 13Os102/00
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.2001

Norm

StPO §40 Abs2 A

StPO §284 Abs1 A

Rechtssatz

Werden von mehreren Verteidigern eines Angeklagten nacheinander mehrere - jeweils für sich allein gesehen

zulässige - Rechtsmittelschriften eingebracht, gebührt dem zuerst eingebrachten Rechtsmittel der Vorzug, wogegen die

späteren Rechtsmittelausführungen als unzulässig zurückzuweisen sind, weil das Recht zur Rechtsmittelausführung

schon durch die zuerst eingebrachte Rechtsmittelschrift verbraucht worden ist.
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